
Satzung
der Stadt Oberwesel

über die Erhebung von Nutzungsgebühren für die Backhäuser
in den Stadtteilen Dellhofen, Engehöll, Langscheid und Urbar

vom 20.02.1991

§1
Für die Benutzung der Backhäuser in den Stadtteilen Dellhofen, Engehöll-Weiler-
Boppard, Langscheid und Urbar, die als öffentliche Einrichtungen geführt werden, ist
pro Benutzung eine Gebühr von 5,00 DM zu entrichten. Bei gewerblicher Nutzung
sind 15,00 DM zu zahlen.

§2
Die Gebührenschuld entsteht durch die Erteilung einer Erlaubnis durch den
jeweiligen Ortsvorsteher oder eine beauftragte Person, die auch gleichzeitig den
Schlüssel des Backhauses verwalten.

§3
Die vorgenannten Personen führen ein Verzeichnis der Benutzer und erheben die
Benutzungsgebühr, die an die Verbandsgemeindekasse abgeführt wird.

§4
Die Änderung der Gebührensätze erfolgt nach Inkraftsetzen dieser Satzung zukünftig
gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung der Stadt
Oberwesel.

§5
Diese Satzung tritt einen Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Oberwesel, den 20.02.1991
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